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V 

Vorwort 

Hochschulen haben es nicht leicht in einem immer stärker kommerzialisierten 
Umfeld. Hochschulen kosten Geld! Und während mit hohem Einsatz von sehr 
qualifiziertem Personal auf (betriebswirtschaftlich gesehen) großen Flächen ein 
angesehener akademischer Output namens „AbsolventInnen“ produziert wird, ist 
dieser Output nur schwer in Euro zu fassen. Sind Hochschulen also gesamtgesell-
schaftliche Verlustgeschäfte? Oder sind Hochschulen unverzichtbar bei sinken-
den materiellen und steigender Bedeutung von immateriellen Ressourcen? Sind 
Hochschulen als „Almosenempfänger“ erpressbar – wie in einigen Teilen der 
Welt? Oder sind sie anerkannte Einrichtungen, die die – in der Bevölkerung zu 
sehr großen Teilen akzeptierten – zur Verfügung gestellten Gelder effizient ein-
zusetzen haben?  

Wir stehen als Herausgeber für die im letzten Satz beschriebene Hochschulland-
schaft, wissen allerdings auch, dass es einen Kampf gibt ums Geld (vgl. Stahl-
mann/Strotkemper, S. 143-172, oder Bardowieck/Prinz, S. 461-474), um exzel-
lente Forschungsergebnisse, um die Verwertung von Patenten (vgl. Berger/ 
Schaffhauser-Linzatti, S. 351-375, oder Breithecker/Cimen Bakir, S. 299-318) 
und um StartUps aus der Hochschule (vgl. Backs/Buermann/Weisner, S. 377-
388), einen Kampf um sehr gute Studierende bei sinkenden Zugangszahlen (vgl. 
Neuhaus/von der Goltz/Briesemeister, S. 441-459), um hervorragendes Hoch-
schulpersonal (vgl. Dilger, S. 321-325), gegen Coronafolgen oder um die Not-
wendigkeit der Digitalisierung (vgl. Stürmer/Hundt, S. 115-140), um einen gelun-
genen KI-Einsatz (vgl. de Witt/ Karolyi, S. 403-416 oder Dilger, S. 391-401) bei 
gleichzeitiger Abwehr von Cyber-Kriminalität (vgl. Köller/Korff/Gerhards/ Mül-
ders, S. 91-113). Hochschulen müssen – wie Wirtschaftsunternehmen – gemanagt 
werden, nur mit der ökonomischen Besonderheit, dass der Input Menschen, die 
Produktionsfaktoren im Wesentlichen Menschen und auch der Output Menschen 
sind. Es bedarf daher eines besonderen und eines besonders guten Hochschulma-
nagements!  

Für dieses Ziel steht dieses Handbuch, in dem 40 AutorInnen1 mit Blickweisen 
von innerhalb und außerhalb von Hochschulen in 24 Beiträgen spezifische Ma-
nagementthemen bearbeiten. Es handelt sich um die Zweitauflage des Handbuchs 
Hochschulmanagement, das allerdings mit der Erstauflage aus dem Jahr 2018 we-
nig gemeinsam hat. Lebte die Erstauflage noch stark von der in vielen Bundes-

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Handbuch – wenn nicht anders vermerkt 
– implizit oder explizit verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Diese Formu-
lierungen umfassen gleichermaßen alle Geschlechter; damit sind selbstverständlich alle Perso-
nen gleichberechtigt angesprochen.

Aus: Breithecker/Prinz/Radde, Handbuch Hochschulmanagement
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ländern erfolgten Umstellung der Rechnungslegung von der Kameralistik zur 
Doppik und war deshalb rechnungslegungslastig, liegt in dieser Auflage der Fo-
kus deutlich auf Managementthemen, nicht nur für Deutschland, sondern auch für 
Österreich.  

Unser Dank geht an den Erich Schmidt Verlag, insbesondere an Frau Christine 
Marx, die unser Hochschulengagement stets positiv begleitet und damit für ein 
„Handbuch Hochschul-StartUps“ (Hrsg.: Breithecker/Hanny-Busch, Berlin 
2023), „Handbuch Hochschulrechnungslegung“ (Hrsg.: Breithecker/Radde/Strot-
kemper, Zweitauflage Berlin 2025) und nun auch für diese vorliegende Zweitauf-
lage vom „Handbuch Hochschulmanagement“ mit dem neuen Herausgeberkreis 
Breithecker/Prinz/Radde/Strotkemper gesorgt hat.  

Wir hoffen, dass auch dieses Handbuch eine positive Aufnahme im zahlenmäßig 
relativ kleinen, sehr viel Geld benötigenden und zielgerichtet verbrauchendem, 
mit einer jeweils mehr als KMU-großen Mitarbeitendenzahl für viele Millionen 
Studierende verantwortlichen Kreis der Hochschulen findet.  

Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge finden stets ein positives Gehör bei 
den Herausgebern! 

Moers, Duisburg, Berlin und Hagen im April 2026 

Volker Breithecker      Joachim Prinz      Jens Radde      Michael Strotkemper 

Aus: Breithecker/Prinz/Radde, Handbuch Hochschulmanagement
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2026
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             Radde/Ungi 201 

Bilanzierung und Bewertung hochschulrelevanter  
und -spezifischer Rückstellungen 

1  Einleitung 

Nach § 1a Abs. 1 HGrG besteht für die Bundesländer in Deutschland ein Wahl-
recht, das Rechnungswesen nach kameralen Grundsätzen oder nach der sog. staat-
lichen Doppik gem. § 7a HGrG zu gestalten. Bei Anwendung der Doppik kommt 
den Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz eine besondere Bedeutung zu. 
Dies ist zum einen auf die Komplexität der diesbezüglichen Rechnungslegungs-
vorschriften und das damit verbundene Fehlerrisiko zurückzuführen. Zum ande-
ren sind Rückstellungen in der Praxis häufig auch betraglich wesentlich. 

Dieser Beitrag stellt zunächst die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Bilan-
zierung und Bewertung von Rückstellungen in den einzelnen Bundesländern dar. 
Anschließend wird praxisorientiert auf die Organisation und die Informationsbe-
schaffung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses eingegangen. 
Da die meisten Bundesländer die (sinngemäße) Anwendung des Handelsrechts 
vorschreiben und diese Regelungen allenfalls durch länderspezifische Richtlinien, 
Handbücher, Verwaltungsverordnungen o.ä. ergänzt werden, werden vorab die 
allgemeinen handelsrechtlichen Grundsätze der Rückstellungsbilanzierung darge-
stellt. Diese umfassen insb. die Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften.  

Anschließend werden für Hochschulen relevante sowie hochschulspezifische 
Rückstellungen näher erläutert.1 Der Schwerpunkt liegt hierbei auf denjenigen 
Rückstellungsarten, die erfahrungsgemäß auch einen sachverhalts- und betrags-
mäßig großen Anteil der Rückstellungen einer Hochschule ausmachen. Naturge-
mäß gibt es gleichermaßen länderspezifische Abweichungen, deren Bedeutung im 
Gesamtkontext zu betrachten ist.  

Auf ggf. bestehende spezielle Regelungen der einzelnen Bundesländer wird hin-
gewiesen, wenn diese von den handelsrechtlichen Grundsätzen abweichen.2 Län-
derspezifische Regelungen sind stets vorrangig zu beachten.  

 
1  Dabei wird nicht auf steuerliche Themen eingegangen. Hierzu wird auf die Beiträge im Hand-

buch Hochschulrechnungslegung von Westphal/ Knöller (2025), Kaponig (2025a) und Kaponig 
(2025b) sowie zum neuen § 2b UStG in diesem Handbuch auf Erdbrügger (2026) verwiesen. 

2  In NRW beispielsweise sieht die Bewertungsrichtlinie aufgrund Tz. 10.1.4 der VV zur HWVFO 
NRW vor, dass die Hochschulen keine Pensionsrückstellungen zu bilden haben, vgl. Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (2024), S. 16. 
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Abgeschlossen werden die Ausführungen durch eine Zusammenfassung der zen-
tralen Ergebnisse nebst Ausblick. 

2 Rechtliche Grundlagen im Überblick 

Die Bundesländer können ihr Hochschulrecht selbständig gestalten. Dabei wer-
den entweder kamerale oder handelsbilanzielle Grundsätze vorgeschrieben, in 
wenigen Fällen wird den Hochschulen ein Wahlrecht zur Kameralistik oder Dop-
pik mit sinngemäßer Anwendung der handelsrechtlichen Grundsätze eingeräumt. 
Ergänzend zu den handelsrechtlichen Grundsätzen haben einige Bundesländer 
darüber hinaus hochschulspezifische Rahmenwerke erlassen, da das Handelsrecht 
die Besonderheiten von Hochschulen nicht kennt und dementsprechend unbe-
rücksichtigt lässt. Diese gehen als lex specialis den allgemeinen Grundsätzen vor, 
wobei dann auf sie zurückzugreifen ist, sofern die Rahmenwerke keine konkreten 
Regelungen vorsehen. 

Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Bundesländern kamerale bzw. handels-
rechtliche Rechnungslegungsgrundsätze zu beachten sind und in welchen ein 
Wahlrecht besteht.3 

Bundesland Art der Rechnungslegung 
Baden-Württemberg Kameralistik/Doppik 
Bayern Kameralistik 
Berlin Kameralistik 
Brandenburg Kameralistik 
Bremen Doppik 
Hamburg Doppik 
Hessen Doppik 
Mecklenburg-Vorpommern Kameralistik 
Niedersachsen Doppik 
Nordrhein-Westfalen Doppik 
Rheinland-Pfalz Kameralistik 
Saarland Doppik 
Sachsen Kameralistik/Doppik 
Sachsen-Anhalt Kameralistik 
Schleswig-Holstein Kameralistik 
Thüringen Doppik 

Tab. 1: Übersicht über die Rechnungslegung von Hochschulen in den verschiedenen 
Bundesländern (vgl. Thomas [2025]) 

3 Für weitere Ausführungen zu den von den Hochschulen zu beachtenden Rechnungslegungs-
grundsätzen in den einzelnen Bundesländern vgl. Thomas (2025), S. 11 ff. 
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Im vorliegenden Beitrag wird auf die länderspezifischen Vorschriften Bezug ge-
nommen, soweit diese sich auf die Bilanzierung von Rückstellungen beziehen. Im 
Übrigen sind die handelsrechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze für die Bilan-
zierung von Rückstellungen im Rahmen der Doppik zu beachten. 

Wenn nachfolgend auf die landesrechtlichen Regelungen verwiesen wird, bezie-
hen sich diese auf Niedersachsen4, NRW5 und Sachsen6. 

3 Organisatorische Grundlagen 

Risiken, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung regelmäßig auch als Prü-
fungsschwerpunkt adressiert werden, sind die Vollständigkeit und Bewertung von 
Rückstellungen. 

Aus der Praxis: 

Um die Vollständigkeit der Rückstellungen auf Seiten der Hochschule zu gewähr-
leisten, bietet es sich an, Checklisten7 zu erstellen, die im Rahmen der Erstellung 
des Jahresabschlusses genutzt werden können. Weiterhin kann es hilfreich sein, 
ein routiniertes Abfragesystem zu entwickeln, das gewährleistet, dass die aus den 
Fachabteilungen benötigten Informationen rechtzeitig an die den Jahresabschluss 
erstellende Stelle weitergegeben werden und Sachverhalte, die einen Rückstel-
lungsbedarf auslösen, nicht unberücksichtigt bleiben. Auch sollten die Fachabtei-
lungen ermutigt werden, insb. gegen Jahresende bereits absehbaren Rückstel-
lungsbedarf zeitnahe an die den Jahresabschluss erstellende Stelle zu kommuni-
zieren, um diese frühestmöglich berücksichtigen zu können.  

Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile: 

1. Die Erstellenden des Jahresabschlusses sind in der Lage, zeitnah und routiniert
sicherzustellen, dass sie die notwendigen Informationen erhalten.

2. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung können zeitliche Verzögerungen ver-
mieden werden, die entstehen würden, wenn Sachverhalte vom Prüfer identi-
fiziert werden, die dem Jahresabschlusserstellenden selbst nicht bewusst wa-
ren.

4 Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2010). 
5 Vgl. Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (2024). 
6 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (2024). 
7 Vgl. Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 26. 
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Sollten Hochschulen feststellen, dass die notwendige Sensibilität in den Fachab-
teilungen bezogen auf Sachverhalte, für die Rückstellungen zu bilden sind, nicht 
gegeben ist, können Schulungen oder Workshops, möglicherweise auch in Form 
von kurzen Webinaren, hilfreich sein. 

Die „Vollständigkeit der Rückstellungen“ ist allerdings nicht so zu verstehen, 
dass die Ersteller des Jahresabschlusses zwangsweise jeden Kleinstbetrag aufneh-
men müssen. Für die Erstellung gilt über die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB, 
die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage fordert, dass unwesentliche Beträge außer Acht gelassen 
werden dürfen. Dies ergibt sich zudem durch den risikoorientierten Prüfungsan-
satz des Jahresabschlussprüfers. Die Berücksichtigung zweifelsfrei unbeachtli-
cher Beträge und Sachverhalte im Gesamtkontext wäre darüber hinaus unwirt-
schaftlich für die Hochschulen.8 

Was als „wesentlich“ oder „nicht zweifelsfrei unbeachtlich“ zu definieren ist, ist 
nicht reguliert, sondern hochschul- und einzelfallabhängig zu beurteilen. Eine 
grundsätzliche Festlegung von gewissen Schwellenwerten, zum Beispiel die po-
tenzielle Höhe der Rückstellung im Verhältnis zur Bilanzsumme oder zu den 
Rückstellungen insgesamt bzw. der potenziell entstehende Aufwand im Verhält-
nis zum Hochschulergebnis kann hilfreich sein und sollte dokumentiert werden, 
damit das Vorgehen stetig9 im Mehrjahresverlauf angewendet wird. Als Orientie-
rung können hierfür die Schwellenwerte dienen, die bei Abschlussprüfungen zu-
grunde gelegt werden.10 Dies kann jedoch nur unterstützend wirken. Denn eine 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sachverhalt ist stets geboten.11 

Aus der Praxis: 

Sollten Sachverhalte bekannt werden, die grundsätzlich die Bildung einer Rück-
stellung begründen, betragsmäßig jedoch vernachlässigbar sind, würde es sich an-
bieten, dies mit einer kurzen Begründung und ggf. überschlägigen Berechnung zu 
dokumentieren, um so eine Grundlage für eventuelle Diskussionen im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung zu schaffen. Eine sachgerechte Dokumentation belegt 
zudem, dass die Hochschule sich Gedanken über die Vollständigkeit und Bewer-
tung von Rückstellungen im Jahresabschlussprozess macht. 

8  Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist bspw. in der Bewertungsrichtlinie in NRW verankert; vgl. 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (2024), S. 72. 

9  Vgl. das Gebot der Ansatzstetigkeit gem. § 246 Abs. 3 HGB 
10  Vgl. Haußer/Sailer/Hutzler/Pöhlmann/Schulz/Seebeck/Uschkurat (2025), Kapitel L, Tz. 181 ff. 
11  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (2024), S. 93. 
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4 Handelsrechtliche Grundsätze der 
Rückstellungsbilanzierung 

4.1 Rückstellungsarten 

In § 249 HGB ist abschließend geregelt, für welche Sachverhalte Rückstellungen 
gebildet werden dürfen. Dies betrifft Rückstellungen für ungewisse Verbindlich-
keiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 249 Abs. 1 Satz 
1 HGB), für unterlassene Instandhaltungen (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB) sowie 
für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden (§ 249 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB). Für andere als in § 249 Abs. 1 HGB bezeichnete Zwe-
cke dürfen keine Rückstellungen gebildet werden (§ 249 Abs. 2 HGB). 

Gewährleistungsrückstellungen spielen bei Hochschulen nahezu keine Rolle, so-
dass diese im weiteren Verlauf vernachlässigt werden. 

4.2 Ansatz 

Da nur Rückstellungen für die zuvor genannten Zwecke gebildet werden dürfen, 
fußt die sog. Bilanzierung dem Grunde nach, also der Ansatz, alleine auf dem 
Bestehen entsprechender Sachverhalte. Beim Bilanzansatz geht es um die Frage, 
ob für einen bestimmten Sachverhalt eine Rückstellung zu bilden ist. 

Für die Passivierung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, die 
eine Vielzahl von Rückstellungen umfassen, müssen bestimmte, eng auszule-
gende Voraussetzungen erfüllt sein. Diese werden im Folgenden in allgemeiner 
Form betrachtet und bilden die Basis für nahezu alle in Kapitel 5 dargestellten 
Rückstellungen. Die speziellen Ansatzvoraussetzungen für die Rückstellungen 
für unterlassene Instandhaltung und die Rückstellungen aus schwebenden Ge-
schäften werden in den Kapiteln 5.3 und 5.5 behandelt.  

Vorliegen einer Außenverpflichtung 

Eine Außenverpflichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie gegenüber einem 
externen Dritten besteht. Sie wird durch eine rechtliche Verpflichtung in Form 
eines privat-rechtlichen Vertrags oder einer öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tung12 oder durch einen faktischen Leistungszwang in Form einer nicht einklag-

12  Öffentlich-rechtliche Verpflichtungen können sich unmittelbar aus einem Gesetz, aus einem 
Verwaltungsakt oder einem Urteil ergeben. Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, § 249 HGB, Rn. 49 
sowie Schubert (2024), § 249 HGB, Rn. 256. 
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baren Leistungsverpflichtung, denen sich die Hochschule aus tatsächlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen nicht entziehen kann oder will,13 begründet.14 

Rechtliche oder wirtschaftliche Verursachung 

Rückstellungen in Form von ungewissen Verbindlichkeiten sind zu bilanzieren, 
wenn sie rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht worden sind. Aus-
schlaggebend ist das jeweils frühere der beiden Ereignisse.15 

Ausnahmen von diesem Grundsatz stellen die sog. Ansammlungsrückstellungen 
dar. Diese können untergliedert werden in Verteilungsrückstellungen (echte An-
sammlungsrückstellungen) und Anwachsungsrückstellungen (unechte Ansamm-
lungsrückstellungen).16  

Verteilungsrückstellungen zeichnen sich dadurch aus, dass die rechtliche Au-
ßenverpflichtung bereits voll entstanden ist, der Aufwand für die Bildung der 
Rückstellung jedoch ratierlich proportional zur wirtschaftlichen Verursachung 
über einen mehrjährigen Zeitraum verteilt wird, beispielsweise bei Rückbauver-
pflichtungen. Dies ist unter dem Gesichtspunkt, dass eine vollständige Einbu-
chung der Rückstellungsverpflichtung in dem Moment des Entstehens der recht-
lichen Verpflichtung die tatsächlichen Verhältnisse weniger sachgerecht darstellt 
als es bei einer Verteilung des Aufwands der Fall ist, angemessen.17  

Bei Anwachsungsrückstellungen entsteht die die Außenverpflichtung begründen-
de Ursache über einen mehrjährigen Zeitraum, wie beispielsweise bei Rekultivie-
rungsrückstellungen. Der Rückstellungsbetrag erhöht sich mit jedem Wirtschafts-
jahr der Nutzung, wobei es zu mehr oder weniger starken Schwankungen in den 
Zuführungen kommen kann, je nachdem wie stark beispielsweise die zu rekulti-
vierenden Flächen beansprucht werden.18 

Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme 

Eine rechtlich oder wirtschaftlich verursachte Außenverpflichtung ist immer dann 
als Rückstellung zu bilanzieren, wenn ihre Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. 
Wann genau diese Inanspruchnahme voraussichtlich eintritt ist unerheblich,19 es 
kommt lediglich darauf an, dass absehbar ist, dass sie in Anspruch genommen 
13  Vgl. Adler/Düring/Schmaltz, § 249 HGB, Rn. 52; Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 59. 
14  Vgl. Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 1. 
15  Vgl. Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 65 ff. 
16  Vgl. Schubert (2024b), § 253 HGB, Rn. 148. 
17  Vgl. IDW (2015), Rn. 18. 
18  Vgl. Schubert (2024b), § 253 HGB, Rn. 150. 
19  Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 78. Siehe auch Adler/Düring/Schmaltz, § 249 HGB, Rn. 64. 

Leseprobe, mehr zum Werk unter esv.info/978-3-503-24284-9



978350310785

Finanzmanagement und Rechnungswesen 

Radde/Ungi 207 

werden wird. Die Inanspruchnahme ist immer dann wahrscheinlich, wenn „mehr 
Gründe dafür als dagegen sprechen“, es muss also ernsthaft mit ihr gerechnet wer-
den.20 

Keine Aktivierungspflicht 

Handelt es sich bei künftigen Ausgaben um aktivierungspflichtige Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, dürfen für sie keine Rückstellungen gebildet werden. 
Diese Voraussetzung entstammt der Rechtsprechung21 und ist handelsrechtlich in 
der Kommentarliteratur überwiegend übernommen worden.22 

Kein Passivierungsverbot 

Für welche Zwecke Rückstellungen gebildet werden dürfen, ist in § 249 Abs. 1 
HGB abschließend festgelegt. Darüber hinaus regelt § 249 Abs. 2 Satz 1 HGB 
ausdrücklich, dass Rückstellungen für andere als in Abs. 1 bezeichnete Zwecke 
nicht gebildet werden dürfen. Nicht als Rückstellungen angesetzt werden dürfen 
somit beispielsweise Rückstellungen aufgrund des allgemeinen unternehmeri-
schen Risikos, die Substanzerhaltung oder betriebliche Reorganisationsmaßnah-
men.23 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, die außerhalb des in Abs. 
1 definierten Zeitraums nachgeholt werden, dürfen ebenfalls nicht angesetzt wer-
den. 

Sollten sich auf Basis einer durchgeführten Rückstellungs-Inventur potenzielle 
Außenverpflichtungen oder sonstige Risiken zeigen, für die mangels Vorliegens 
der Ansatzkriterien noch keine Rückstellung passiviert werden darf, ist darauf im 
Lagebericht innerhalb des Risikoberichts hinzuweisen, vorausgesetzt, sie sind 
nicht als unwesentlich einzustufen.  

4.3  Bewertung 

Rückstellungen sind gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag zu bewerten. Hierun-
ter ist derjenige Betrag zu verstehen, der im voraussichtlichen Erfüllungszeitpunkt 
der Verpflichtung erwartet und in dieser Höhe tatsächlich erforderlich sein wird. 
Durch diese Formulierung kommt zum Ausdruck, dass auch Kosten- und Preis-

20  Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2010), S. 93 
21  Vgl. z.B. BFH (1981); BFH (1995). 
22  Vgl. z.B. Adler/Düring/Schmaltz, § 249 HGB, Rn. 31; Herzig/Köster (1999), Rn. 337; Hommel 

(2023), § 249 HGB, Rn. 90; Mayer-Wegelin (2014), § 249 HGB, Rn. 75; Schubert (2024a), 
§ 249 HGB, Rn. 136.

23  Vgl. Schubert (2024a), § 249 HGB, Rn. 388 
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entwicklungen zu berücksichtigen sind, sofern diese hinreichend konkret und be-
zifferbar sind.24 

Die erwarteten Kosten- und Preisentwicklungen sollten einer bestmöglichen 
Schätzung unterworfen werden. Hierzu gehört, dass nicht bloße Vermutungen an-
gestellt werden dürfen, sondern einkalkulierte Kosten- und Preisänderungen im-
mer auf Erfahrungswerten und/oder externen Quellen beruhen sollten, damit die 
Ermittlung des Rückstellungsbetrags nachvollziehbar und plausibel ist. Als ex-
terne Quellen können beispielsweise beobachtete Marktentwicklungen und 
-trends durch Branchenverbände oder Forschungsinstitute sowie beschlossene
Gesetzesverabschiedungen und -änderungen zugrunde gelegt werden.25 Nur wenn
keine hochschulinternen oder branchenspezifischen Daten vorliegen und auch
nicht mit vertretbarem Aufwand erstellt oder beschafft werden können, kann eine
Schätzung der Preisentwicklung in der Zukunft an dem Inflationsziel der EZB
ausgerichtet werden.26

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind darüber hin-
aus nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden 
durchschnittlichen Marktzinssatz abzuzinsen. Dies gilt im Fall von Rückstellun-
gen für Altersversorgungsverpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzins-
satz aus den vergangenen zehn und im Fall sonstiger Rückstellungen aus den ver-
gangenen sieben Geschäftsjahren. Diese Zinssätze werden gem. § 253 Abs. 2 Satz 
4 und 5 HGB von der Deutschen Bundesbank ermittelt und monatlich bekannt 
gemacht.27 

Bei der Festlegung des Abzinsungssatzes ist auf die Restlaufzeit bis zum Zeit-
punkt der erwarteten Inanspruchnahme abzustellen. Solange der Zeitpunkt der In-
anspruchnahme noch nicht genau feststeht, muss die Restlaufzeit, ggf. zu jedem 
Bilanzstichtag neu, geschätzt werden.28 

Bewertungen im Allgemeinen setzen neben einem zu bestimmenden Preis bzw. 
Geldbetrag auch immer ein Mengengerüst voraus. Setzen sich Rückstellungen aus 
vielen Einzelverpflichtungen zusammen, wie es beispielsweise bei Pensionsver-
pflichtungen der Fall ist, ist es unabdingbar, auch das Mengengerüst verlässlich 
zu schätzen. Hierzu sollten hochschulintern Maßnahmen getroffen werden, die 
etwa über das in der Personalabteilung eingerichtete und überwachte IT-System 

24  Vgl. IDW (2015), Rn. 14-16 
25  Vgl. Wohlgemuth/Radde (2020), § 253 HGB, Rn. 92. 
26  Vgl. IDW (2015), Rn. 27 
27  Die Zinssätze können auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (Deutsche Bundesbank 

[2025]) abgerufen werden. 
28  Vgl. Schubert (2024b), § 253 HGB, Rn. 192; Wohlgemuth/Radde (2020), § 253 HGB, Rn. 163. 
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sicherstellen, dass das Mengengerüst für die Bewertung der Rückstellungen voll-
ständig und richtig ist. 

4.4 Ausweis 

Das HGB sieht in § 266 Abs. 3 B. folgenden Bilanzausweis für Rückstellungen 
vor: 

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen;
2. Steuerrückstellungen;
3. sonstige Rückstellungen.

Da der Posten “sonstige Rückstellungen“ eine große Anzahl verschiedener Rück-
stellungen enthalten kann, wird dem Transparenzgedanken Rechnung getragen, 
indem § 285 Nr. 12 HGB vorschreibt, dass hierin enthaltene Rückstellungen, die 
einen nicht unerheblichen Umfang haben, im Anhang erläutert werden müssen. 
Wahlweise kann gem. § 265 Abs. 5 HGB eine Untergliederung in der Bilanz vor-
genommen werden, die in der Praxis jedoch eher unüblich ist. 

Als unterstützende Darstellung, obgleich handelsrechtlich nicht vorgeschrieben, 
dient in der Praxis die Aufnahme eines Rückstellungsspiegels in den Anhang. 
Durch die Angabe der betragsmäßigen Entwicklung einer jeden Rückstellungspo-
sition erhält der Berichtsleser29 tiefergehende Einblicke in die Zusammensetzung 
und Entwicklung der Rückstellungen. 

Für die Hochschulen in Niedersachsen und in NRW sehen die Gliederungssche-
mata der Bilanzierungsrichtlinie bzw. der Bewertungsrichtlinie ausschließlich 
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen vor.30 In Sachsen31 entspricht 
der Ausweis für Rückstellungen demgegenüber der Gliederung gemäß § 266 Abs. 
3 B. HGB.  

29  Wir möchten allerdings nicht verschweigen, dass – ähnlich der Bedeutung von Hochschul-
Kennzahlen – für das Lesen eines Berichts als Voraussetzung i.d.R. die Veröffentlichung steht. 
Fehlt es, wie bei den meisten Jahresabschlüssen von Hochschulen, an der Veröffentlichung, 
dann ist der Kreis möglicher Leser sehr klein. Vgl. zur Fragestellung möglicher Adressaten von 
Hochschuljahresabschlüssen auch Breithecker/Radde/Strotkemper/Schomaker (2025), S. 259-
264. 

30  Vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (2010), S. 12; Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (2024), S. 108. 

31  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (2024), S. 25. 
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5  Rückstellungen auf Hochschulebene 

Als öffentlich-rechtliche Bildungseinrichtungen sind Hochschulen grundsätzlich 
steuerbefreit gem. § 1 Abs. 1 KStG und unterliegen lediglich mit ihren Betrieben 
gewerblicher Art im Sinne der §§ 1 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. Nr. 4 KStG der Besteue-
rung.32 Diese können sowohl rückstellungspflichtige Körperschaft- als auch Ge-
werbesteuer auslösen. Beispiele für Betriebe gewerblicher Art sind die Auftrags-
forschung, der Mensa- oder Cafeteriabetrieb oder die Parkraumbewirtschaftung. 
Betriebe gewerblicher Art lösen auch Umsatzsteuer aus. Da diese über die Um-
satzsteuer-Voranmeldungen jedoch immer betraglich feststeht33 und auch der Er-
füllungszeitpunkt bekannt ist, handelt es sich um Verbindlichkeiten und nicht um 
Rückstellungen. Darüber hinaus haben Hochschulen ggf. sonstige Steuern abzu-
führen (bspw. Kfz-Steuern).  

Steuerrückstellungen spielen für Hochschulen im Vergleich zu den Pensionsrück-
stellungen und den sonstigen Rückstellungen eine untergeordnete Bedeutung. 
Aus diesem Grund wird auf Steuerrückstellungen im Weiteren nicht näher einge-
gangen. 

Einen deutlich höheren Stellenwert haben Pensionsrückstellungen. Da diese auf-
grund von § 266 Abs. 3 HGB getrennt von anderen personalbezogenen Rückstel-
lungen zu erfassen sind und einer komplexen Bewertung unterliegen, werden sie 
gesondert behandelt. Hierzu zählen auch die Beihilfen, deren Bewertung auf die 
gleiche Art vorgenommen wird. 

Ein weiteres Kapitel bilden die Personalrückstellungen. Diese Rückstellungen be-
inhalten Aufwendungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden und Gleitzeit-
überhänge, Höhergruppierungen, Berufungsverfahren sowie Jubiläums- und Ster-
begelder. Darüber hinaus werden Rückstellungen für Abbruch und Rückbau so-
wie unterlassene Instandhaltung näher dargestellt, da diese bundeslandabhängig 
von höherer Relevanz sein können. 

 
32  Vgl. zur Besteuerung von Hochschulen im Handbuch Hochschulrechnungslegung Westphal/ 

Knöller (2025), Kaponig (2025a) und Kaponig (2025b). Zum neuen § 2b UStG vgl. in diesem 
Handbuch Erdbrügger (2026). 

33  Die Entstehung der Umsatzsteuer richtet sich nach § 13 UStG; für Hochschulen somit in der 
Regel mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem sie die sonstige Lieferung oder Leistung 
erbracht bzw. ausgeführt hat. Die Umsatzsteuervoranmeldung gilt als Festsetzung der Umsatz-
steuer unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (vgl. § 168 AO), sodass es sich im Regelfall um 
eine quantifizierbare Schuld handelt, deren Fälligkeit bekannt ist und die somit als Verbindlich-
keit zu qualifizieren ist.    
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  Hochschulen haben es in einem zunehmend kommerzialisierten 
Umfeld nicht leicht: Sie verursachen hohe Kosten, ihr „Output“  
in Gestalt erfolgreicher Absolventinnen und Absolventen lässt sich 
jedoch kaum in Euro fassen. Vielmehr gilt es, die eigene Rolle  
zwischen öffentlicher Verantwortung, dem Wettbewerb um Mittel, 
Talente und Reputation sowie einschneidenden Umbrüchen durch 
die Digitalisierung und KI immer wieder neu zu behaupten.

Wie sich ein professionelles und diesen ökonomischen Besonder- 
heiten entsprechendes Hochschulmanagement erfolgreich 
gestalten lässt, zeigt das von Volker Breithecker, Joachim Prinz, 
Jens Radde und Michael Strotkemper herausgegebene Hand- 
buch entlang der wichtigsten Weichenstellungen:

      Strategisches Management und Governance

      Finanzmanagement und Rechnungswesen

      Steuer- und Compliance-Management

      Personalmanagement

      Forschungs- und Innovationsmanagement

      Qualitäts- und Stakeholdermanagement

Zukunftsweisende Impulse von 40 Autorinnen und Autoren aus 
Wissenschaft und Praxis, die betriebswirtschaftliche Effizienz  
mit akademischem Weitblick verbinden.

Leseprobe, mehr zum Werk unter esv.info/978-3-503-24284-9
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